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17.09.2020 Vorberatung nicht öffentlich 

Gemeinderat 29.09.2020 Beschlussfassung öffentlich 

 

Kämmerei 
 
Bearbeiter: Fischer, Jürgen 
Aktenzeichen: 811.12 

 
 
Datum: 22.07.2020 
 

 

 
 

Betreff: Energieversorgung Südbaar Verwaltungs-GmbH; 
Jahresabschluss 2019 
 

  
Anlagen: vgl. TBA 550/20) 

  
 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Bürgermeister Keller wird ermächtigt in der Gesellschafterversammlung folgende Be-
schlüsse zu fassen: 
 
1. Der Jahresabschluss 2019 wird festgestellt. 
 
2. Der Jahresüberschuss 2019 wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt 

 
 
  



 
 

 

Begründung: 
 
1. Vorlage des Jahresabschlusses  
 
Die Gesellschaft am 02.07.2020 den Jahresabschluss 2019 vorgelegt.  
 
2. Bestätigungsvermerk durch Wirtschaftsprüfer 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind von Christian Schienle, Wirtschaftsprü-
fer, Villingen-Schwenningen geprüft worden. Dabei sind auch die Prüfungsgegen-
stände nach § 53 HGrG einbezogen worden. Der Wirtschaftsprüfer erklärt, dass seine 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. Die Prüfung nach § 53 HGrG führte zu 
keinen Beanstandungen. 
 
3. Ertragslage der Gesellschaft 
 
Nach der Gewinn- und Verlustrechnung beläuft sich der Jahresgewinn für das Ge-
schäftsjahr 2019 auf 1.052,72 €. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich keine Ergebnis-
veränderung.  
 
Die Gesellschaft ist persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin der 
Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG. Die Erträge und Aufwendungen resul-
tieren aus diesem Geschäftsfeld.  
 
4. Anlagevermögen 
 
Die Gesellschaft besitzt kein Anlagevermögen. Die Bilanz weist auf der Aktivseite le-
diglich Umlaufvermögen und auf der Passivseite das Eigenkapital, die Rückstellungen 
und die Verbindlichkeiten aus. 
 
5. Umlaufvermögen 
 
Die bilanzierten Forderungen (4 T€) bestehen gegenüber der KG. 
 
Zum Bilanzstichtag wird ein Kassenguthaben von 28 T€ ausgewiesen (VJ 27 T€).  
 
6. Eigenkapital, Rückstellungen, Verbindlichkeiten 
 
Das Eigenkapital beläuft sich auf 29 T€; es hat um den Jahresüberschuss zugenom-
men.  
 
Die Rückstellungen reduzierten sich zum 31.12.2019 auf 2,5 T € (VJ 3,0 T €). Sie be-
treffen im Wesentlichen Prüfungs- und Abschlusskosten. 
 
Verbindlichkeiten sind in Höhe von 712 € bilanziert. 
 
 
 
 



7. Weisungsbeschluss Gemeinderat 
 
Die Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte an und aus den Geschäftsanteilen der 
GmbH & Co. KG erfolgt durch die Kommanditisten.  
 
Aufgrund dessen bedarf es für die Beschlussfassung in der Gesellschafterversamm-
lung eines sog. Weisungsbeschlusses an den Bürgermeister, da es sich hierbei nicht 
um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt.  
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